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Oberste Gemeindeorgane Bürgermeisterwahl 2015 
 

b) Wahl des Gemeindewahlausschusses 
  

 
Gemäß § 11 des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) obliegt dem Gemeindewahl-
ausschuss die Leitung der Bürgermeisterwahl und die Feststellung des Wahler-
gebnisses. 
 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem 
und mindestens 2 Beisitzern. Die Beisitzer und Stellvertreter in gleicher Zahl wählt 
der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. Ist der Bürgermeister Wahlbewerber, 
wählt der Gemeinderat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und 
einen Stellvertreter aus den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten. 
 
Der Verwaltungsausschuss schlägt dem Gemeinderat für die Bürgermeisterwahl 
2015 folgende Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses vor: 
 
Vorsitzender:  1. Bürgermeisterstellvertreter Theo Staudenmaier 
Stellvertreter: Stadtverwaltungsrat Helmut Hotzy 
 
Beisitzer: Verwaltungsfachwirt Michael Teichmann 
Stellvertreter: Verwaltungsangestellte Ursula Schell 
 
Beisitzer: Verwaltungsangestellter Sascha Dörr 
 (gleichzeitig Schriftführer) 
Stellvertreter:        Stadthauptsekretärin Susanne Gehrig 
                              (zugleich stellv. Schriftführerin) 
 

 

 


